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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz 
über Krankenanstalten und Kuranstalten geändert wird 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Rechnungshof dankt für die mit Schreiben vom 3. Februar 2011, 
GZ BMG-92601/0001-II/A/4/2011, erfolgte Übermittlung des Entwurfs einer Änderung des 
Bundesgesetzes über Krankenanstalten und Kuranstalten und nimmt hiezu im Rahmen des 
Begutachtungsverfahrens aus der Sicht der Rechnungs- und Gebarungskontrolle wie folgt 
Stellung: 

Zu dem mit dem Entwurf beabsichtigten Aufbau und Betrieb eines transparenten Warte-
listenregimes für geplante Operationen weist der Rechnungshof darauf hin, dass weder im 
Entwurf noch in den Erläuterungen ausdrücklich klargestellt ist, dass durch diese Ver-
pflichtung insbesondere Operationstermine für Patienten der Sonderklasse erfasst und 
transparent dargestellt werden sollen. Der Rechnungshof vermerkt dies vor dem Hinter-
grund seiner Feststellungen in TZ 19 des Sonderberichtes über die Verrechnung von 
Sondergebühren und Ärztehonoraren im Allgemeinen Krankenhaus der Landeshauptstadt 
Linz, Reihe Oberösterreich 1995/5.  

Zu den finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen verpflichtenden Anwesenheit eines 
Facharztes auf Abteilungen für Neurochirurgie halten die Erläuterungen lediglich fest, dass 
aufgrund dieser Maßnahme mit „keinen nennenswerten zusätzlichen Kosten“ zu rechnen ist. 
Da die Erläuterungen jedoch keine weiteren Ausführungen - wie beispielsweise zur Anzahl 
eventuell zusätzlich erforderlicher Facharztstellen - enthalten, kann diese Angabe der 
Kostenneutralität nicht plausibel nachvollzogen werden. 
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Zur Darstellung der finanziellen Auswirkungen, die mit dem Aufbau und Betrieb des 
transparenten Wartelistenregimes verbunden sein sollen, ist festzuhalten, dass diese Kosten 
mit - insgesamt für drei Jahre - 4,13 Mill. EUR sowie die erwarteten Betriebskosten mit 
1,24 Mill. EUR jährlich (ab dem dritten Jahr) beziffert werden. 

Da die Erläuterungen auch diesbezüglich keine weiteren Angaben zu diesen Beträgen ent-
halten, vermisst der Rechnungshof in dieser Kostendarstellung eine nachvollziehbare Her-
leitung der angeführten Beträge. Er verweist daher auf die Richtlinie für die Ermittlung und 
Darstellung der finanziellen Auswirkungen neuer rechtsetzender Maßnahmen gemäß 
§ 14 Abs. 5 BHG, nach deren TZ 1.4.1 die Ausgangsgrößen, Annahmen, Zwischenergeb-
nisse, Bewertungen usw. so klar darzustellen sind, dass der Kalkulationsprozess bis hin 
zum Ergebnis vollständig transparent und nachvollziehbar wird. 

Die Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen entsprechen daher insofern nicht den 
Anforderungen des § 14 BHG und den hiezu ergangenen Richtlinien des Bundesministers 
für Finanzen, BGBl. II Nr. 50/1999 i.d.g.F.  

Von dieser Stellungnahme wird jeweils eine Ausfertigung dem Präsidium des Nationalrates 
und dem Bundesministerium für Finanzen übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Präsident: 
Dr. Josef Moser 

F.d.R.d.A.: 
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